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Argumente gegen das allgemeine Stimmrecht heute und

vor 120 Jahren

Aus dem Vortrag von Frl. Dr. M. Boelen, Fürsprecherin und juristi-
sehe Beraterin am Regierungsstatthalteramt Bern, gehalten im Solo-
t hu mischen Verein für Frauenstimmrecht.

Die Referentin gab eine Uebersicht über die bisherigen Bestrebungen
zur Erreichung des Frauenstimmrechtes und zeigte die bisherigen Erfolge
auf: Frauen sind in der Schweiz wählbar in Kirchgemeinden, in Gerichte
und Vormundschafts- und Schulbehörden.

Das allgemeine Stimmrecht für Männer ist erst vor 120 Jahren
eingeführt worden. Damals war die Situation die gleiche wie heute, da
die Frauen Stimmrecht verlangen. Die gleichen Einwände waren zu hö-
ren: Der Staat werde nicht bestehen können, wenn das Volk die Sou-
veränität bilde, der gemeine Mann sei nicht für Politik bestimmt. Eben-
;so wurde gesagt, dass das Volk das Stimmrecht nicht notwendig habe,
weil gut für seine Gesundheit und Wohlfahrt gesorgt werde. Schon
damals meinte man, was für das Ausland tauge, lasse sich in unsereta
Lande nicht ebensogut anwenden, und für die Einführung des allgemei-
nen Stimmrechtes sollten andere, nämlich ruhigere Zeiten, abgewartet
werden. Ein Hauptargument von heute gegen die Einführung des Frauen-
rechts: die Lauheit der Frauen, findet ein Gegenstück vor 120 Jahren:
Die Männer standen dem neuen Gesetz sehr gleichgültig gegenüber und
waren dazu noch weniger dafür vorbereitet als die heutigen Frauen.

Frl. Dr. Boelen stellt fest, dass Unterschiede bestehen zwischen
heute und 1830: Das Männerstimmrecht kam in relativ kurzer Zeit zu-
stände. Fleute fehle der nötige Schwung. Die Zufriedenheit wegen ma-
teriellem Wohlergehen sei heute grösser als der Sinn für Gerechtigkeit.
Dennoch mit bester Zuversicht in Erwartung des endlichen Erfolges
beschliesst die Referentin ihren Vortrag. G.

Die soziale Frauenbewegung für das Frauenstimmrecht
im Tessin

(7/ Moiämenfo Sociale Femminile per il t'ofo neZ Ticinoj

Wenn früher im Tessin mehrere Versuche Vereine für das Stimm-
recht zu gründen nicht dazu bestimmt waren, zu gedeihen, so verspricht
die gegenwärtige soziale Frauenbewegung das Beste für die Zukunft.

Diese Vereinigung, im Jahre 1946 an der Südgrenze unserer Heimat
entstanden, durch die Initiative einer Gruppe von Frauen aus Chiasso.

lebte still weiter nach der wenig verheissungsvollen Abstimmung (1946),
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